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Erlass 

Die Einwohnergemeinde Böckten erlässt, gestützt auf § 4 und §§ 37 ff. des Raumplanungs- und 
Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998, auf den Parzellen Nr. 504 und Nr. 843 die Quartierplanvor-
schriften „Lidl“, bestehend aus dem vorliegenden Quartierplanreglement und den nachfolgend 
aufgeführten Teilplänen 1 - 4: 

- Teilplan 1: Bebauung 1 : 500 
- Teilplan 2: Erschliessung 1 : 500 

- Teilplan 3: Freiraum 1 : 500 
- Teilplan 4: Profile 1 : 500 

§   1 Zweck und Ziele der Planung 
1 
Die Quartierplanvorschriften Lidl bezwecken eine geordnete Nutzung des Bodens und sollen eine 
umweltgerechte, architektonisch und städtebaulich gute, an die Umgebung angepasste Überbau-
ung gewährleisten. 

2 
Mit dieser Quartierplanung werden folgende Ziele verfolgt: 

- Schaffung der erforderlichen Grundlagen für eine Verkaufseinheit von mehr als 500m2 
Nettoladenfläche. 

- Realisierung einer gut ins Siedlungs- und Landschaftsbild eingefügten Überbauung unter 
Beachtung bereits bestehender benachbarter Bauten sowie der vorhandenen Freiräume in 
der näheren Umgebung. 

- Schaffung angemessener Frei- und Grünflächen 

- Behindertengerechtes Bauen 

§   2 Geltungsbereich und Inhalt 

1 
Die Quartierplanvorschriften Lidl gelten für das Areal innerhalb des zugehörigen Quartierplanpe-
rimeters gemäss den Teilplänen. Planelemente ausserhalb des Quartierplanperimeters sowie als 
orientierend deklariert Planinhalte haben lediglich orientierenden Charakter. 
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2 
Die Vorschriften regeln insbesondere 

- die Lage, die Grösse und die Gestaltung der Bebauung 

- die Art und das Mass der Nutzung des Areals und der Bebauung 
- die Gestaltung und die Nutzung der Freiflächen 

- die Verkehrsflüsse innerhalb des Quartierplanperimeters 
- die Parkierung auf dem Areal 

- die Realisierung der Überbauung 

§   3 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 

1 
Es dürfen nur diejenigen Bauten, Anlagen und Verkehrsflächen erstellt werden, welche in den 
Teilplänen 1 - 4 vorgesehen sind. Davon ausgenommen sind Klein- oder Nebenbauten gemäss § 4 
Abs. 4. 

2 
Lage und Grösse der Bauten und Anlagen (Baubereich, Gebäudeprofil und Nutzung) gehen aus 
den einzelnen Teilplänen hervor. Die Baubereiche in Teilplan 1 wie auch die profilierten Bereiche 
in Teilplan 4 sind als Maximalbebauung zu verstehen. Abweichungen von Form und Mass der 
Grundfläche und Höhe sind innerhalb der Baubereiche zulässig. 

3 
Der Teilplan 1 enthält eine Waldbaulinie gemäss §§ 96 und 97 RBG. Ausserhalb der im Teilplan 1 
definierten Baubereiche dürfen Verkehrsflächen sowie Klein- oder Nebenbauten gemäss § 4 
Abs. 4 bis zur Waldbaulinie errichtet werden. 

4 
Die Materialisierung sowie die Gestaltung der Fassaden und Vordächer sind so zu wählen, dass ein 
ästhetisch ansprechender, harmonischer Gesamteindruck entsteht. Die Materialisierung ist im 
Baubewilligungsverfahren festzulegen. Zugelassene Dachformen für Hauptbauten sind Satteldach 
und Pultdach, die Dachneigung muss mindestens 5° betragen. 

5 
Die maximalen Gebäudehöhen sind im Teilplan 4 definiert. Technische Aufbauten (Lift, Haustech-
nik, etc.) dürfen die jeweilige maximale Bauhöhe falls notwendig um maximal 3.0m überragen. 

6 
Die Verbindungswege innerhalb des Areals sind behindertengerecht anzulegen. Gebäudezugän-
ge, Verkehrsflächen sowie die Zugänge zu den ebenerdigen Parkieranlagen sind rollstuhlgängig 
zu gestalten. Davon ausgenommen sind unterirdische Parkieranlagen. 

7 
Die Gebäude sind nach ökologischen Gesichtspunkten angemessen zu optimieren. Der Baustan-
dard wird nicht vorgeschrieben, die Gebäude sind aber, soweit dies die Nutzungsinteressen zulas-
sen, mit nachhaltiger Bausubstanz und Haustechnik auszustatten. 
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§   4 Art und Mass der Nutzung 

1 
Erlaubt sind Verkaufseinheiten für Waren des täglichen und des periodischen Bedarfs mit einer 
Nettoladenfläche von mehr als 500m2 (RBG § 51) sowie zugehörige Büroräumlichkeiten, Ein-
gangsbereiche und Vorplätze, Räume für Haustechnik, Aktenräume und Lager. Ebenfalls erlaubt 
sind unterirdische Parkieranlagen sowie Räume und Gebäudeteile für Technik und Infrastruktur. 

2 
Für das Mass der Nutzung sind die in Teilplan 1 angegebenen Bereiche verbindlich. Die maximal 
zulässige Gebäudegrundfläche beträgt 1‘680m2. Es stehen insgesamt bis zu 1‘070m2 als Verkaufs-
fläche zur Verfügung. 

3 
Die Anzahl unterirdischer Parkplätze ist auf höchstens 115 Einheiten beschränkt. Unterirdische 
Parkplätze dürfen keiner öffentlichen Nutzung unterliegen und auch nicht den Besuchern der 
Verkaufseinheiten zugänglich gemacht werden. Die Zufahrt zu unterirdischen Parkieranlagen ist 
von der Zufahrt zu den oberirdischen Kundenparkplätzen klar abzutrennen. 

4 
Nicht in den Teilplänen enthaltene Klein- oder Nebenbauten bis zu einer Gesamtfläche von 50m2 
dürfen zusätzlich erstellt werden, jedoch nicht als Verkaufsfläche genutzt werden. 

§   5 Gestaltung der Freiflächen 

1 
Lage und Umfang der Freiflächen werden im Teilplan 3 definiert. Klein- oder Nebenbauten nach 
§ 4 Abs. 4 sind auch in ausgewiesenen Freiflächen möglich. 

2 
Für die Bepflanzung und Ausgestaltung der Grünflächen sind ausschliesslich einheimische Pflan-
zenarten (Bäume, Sträucher, Gräser, Kräuter) zu verwenden. Die Grünflächen entlang der angren-
zenden Uferschutzzone sind an diese angepasst naturnah und extensiv auszugestalten. 

3 
Parkplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen zu versehen, soweit dies nicht durch darunter 
liegende Tiefbauten verunmöglicht wird. Verkehrsflächen müssen nicht versickerungsfähig sein, 
abgeleitetes Oberflächenwasser muss aber innerhalb des Quartierplanperimeters versickert wer-
den, sofern dies die geologischen Verhältnisse zulassen und sich keine Konflikte bezüglich Gewäs-
ser- und Grundwasserschutz ergeben. 
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4 
Die Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
durch eine Umgebungsplanung festzulegen. Die Umgebungsplanung ist integrierender Bestand-
teil der Baubewilligung und beinhaltet namentlich Lage und Gestaltung von Wegen und Plätzen, 
Parkplätzen, Infrastruktur für den Langsamverkehr, alle Terrainveränderungen, die detaillierte 
Ausgestaltung von Frei- und Grünflächen, Beläge (mit Angaben zur Versickerungsfähigkeit) sowie 
die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen, soweit die Belange im vorliegenden Reglement nicht 
geregelt sind. 

§   6 Erschliessung und Parkierung 

1 
Infrastruktur zur Erschliessung wie Verkehrsflächen (inkl. Parkplätze), Infrastruktur für den Lang-
samverkehr und Anlagen für Güterumschlag zur Anlieferung und Entsorgung sind im Teilplan 2 
definiert. Zusätzliche Klein- oder Nebenbauten zu Erschliessungszwecken oder zu Gunsten des 
Langsamverkehrs sind nach § 4 Abs. 4 möglich. 

2 
Die Anzahl oberirdischer Abstellplätze für Personenwagen beträgt höchstens 90, die Anzahl der 
unterirdischen Abstellplätze beträgt höchstens 115. Unterirdische Parkplätze dürfen keiner öffent-
lichen Nutzung unterliegen und auch nicht den Besuchern der Verkaufseinheiten zugänglich ge-
macht werden. 

3 
Für Fahrräder sind ausreichend gedeckte Abstellplätze zur Verfügung zu stellen (RBG § 101). 

§   7 Ver- und Entsorgung 

1 
Die Entwässerung erfolgt nach dem gültigen Generellen Entwässerungsplan (GEP). Alle Entwässe-
rungssysteme sind nach dem neusten Stand der Technik zu errichten. 

2 
Die Entsorgung von Abfällen hat nach den kommunalen Bestimmungen zu erfolgen. 

3 
Der Aussenbereich ist in angemessenem Masse mit Abfallbehältern auszustatten. Eine regelmässi-
ge und koordinierte Leerung der Abfallbehälter sowie die Reinigung der Aussenbereiche sind 
durch den Betrieb der Verkaufseinheit sicherzustellen. 



 
Böckten, Quartierplan Lidl  Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Reglement 
Seite: 7/9 
  

 

S:\058\05\0601\7 Beschluss EGV Index F\Reglement QP Beschluss EGV.docx 

§   8 Sicht- und Lärmschutz 

1 
Für das Quartierplanareal gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

2 
Bezüglich des Aussenlärms sowie des Schallschutzes in den Gebäuden gelten für alle Neubauten 
die Anforderungen gemäss aktueller SIA-Norm 181. 

3 
Entlang der in Teilplan 2 dargestellten Linie ist eine Sicht- und Lärmschutzmassnahme zu errich-
ten. Diese Sicht- und Lärmschutzmassnahme hat konstant eine Mindesthöhe von 2.0m gemessen 
ab jeweiligem Terrain auf Seite Quartierplan aufzuweisen. Besagte Massnahme hat innerhalb der 
parallel verlaufenden Grünfläche zu liegen, die genaue Lage (Grenzabstand) ist im Baubewilli-
gungsverfahren festzulegen, allenfalls dafür erforderliche Dienstbarkeiten sind im Baubewilli-
gungsverfahren nachzuweisen. Funktional hat die Massnahme grundsätzlich die Anforderungen 
an einen Sichtschutz zu erfüllen, abschnittsweise und in angemessenem Masse hat die Massnahme 
auch den Zweck des Lärmschutzes zu Gunsten der angrenzenden Wohn- und Geschäftszone zu 
erfüllen. Darüber hinaus sind Art und Ausgestaltung der Sicht- und Lärmschutzmassnahme, na-
mentlich die Materialisierung, im Baubewilligungsverfahren zu regeln. 

§   9 Parzellierung und Dienstbarkeiten 

1 
Eine allfällige spätere Parzellierung des Areals bzw. eine Änderung an dieser ist zulässig, sofern 
die Verwirklichung und die Zielsetzung der Quartierplanvorschriften nicht verändert bzw. in Frage 
gestellt werden. 

2 
Sämtliche erforderlichen Dienstbarkeiten innerhalb des Quartierplanperimeters gelten als erteilt. 
Erforderliche Dienstbarkeiten gegenüber von Grundstücken, die ausserhalb des Quartierplanperi-
meters liegen, sind spätestens im Baubewilligungsverfahren vor Erteilung der Baubewilligung zu 
begründen. 

§ 10 Ausnahmen 

1 
In Abwägung öffentlicher und privater Interessen sowie in Würdigung der besonderen Umstände 
des Einzelfalls kann der Gemeinderat der Baubewilligungsbehörde schriftlich begründet Abwei-
chungen von diesen Quartierplanvorschriften beantragen. 
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2 
Voraussetzung dafür ist, dass kein Widerspruch zum Zweck und den Zielsetzungen der Planung 
gemäss § 1 dieses Quartierplanreglements vorliegt. Grössere Abweichungen vom Überbauungs-
konzept, vom architektonischen Erscheinungsbild, von der Umgebungsgestaltung oder der Er-
schliessung dürfen nur aufgrund einer Mutation der Quartierplanvorschriften erfolgen. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1 
Der Gemeinderat überwacht die Anwendung dieser Quartierplanvorschriften. Das Baubewilli-
gungsverfahren gemäss § 120 ff. RBG bzw. § 86 ff. RBV bleibt vorbehalten. 

2 
Alle im Widerspruch zu den Quartierplanvorschriften stehenden früheren Vorschriften gelten für 
das Areal innerhalb des Quartierplanperimeters als aufgehoben. Die Quartierplanvorschriften tre-
ten mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Rechtskraft. 
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Beschlüsse und Genehmigung 

Gemeinde 

Beschluss des Gemeinderates: ………… 

Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung: ………… 

Referendumsfrist: ………… bis ………… 

Urnenabstimmung: ………… 

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr. ... vom ………… 

Planauflage vom ………… bis ………… 

 

Namens des Gemeinderates: 

Der Präsident:   Die Gemeindeverwalterin: 

 

 

 

 

 

Kanton 

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt mit Beschluss 

Nr. ...... vom …….. 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. …… vom …….. 

Der Landschreiber: 


